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Stellungsnahme des Vereins Besondere Kinder Gera & Landkreis Greiz e.V.  

zum 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens 

Sehr geehrte Damen und Herren des Fachausschuss für Bildung, 

sehr geehrte Landesregierung, 

herzlichen Dank, dass Sie uns die Gelegenheit geben, zum Thema „Gesetz zur Weiterentwicklung 

des Schulwesens" unsere Sicht der Dinge dar zu legen. 

Die Überarbeitung des Thüringer Schulgesetzes haben wir aufmerksam verfolgt und begrüßen die 

ersten Schritte in die richtige Richtung. Inklusion bedarf aber mehr, wenn sie dem Anspruch eines 

Menschenrechts genügen soll. Wir Eltern von besonderen Kindern, wünschen uns Akzeptanz für 

das „Anderssein" in allen Bereichen des täglichen Zusammenlebens. Es müssen nicht nur Türen für 
Menschen mit Behinderung geöffnet werden, sondern das Grundverständnis muss wachsen und 

sich nachhaltig etablieren, sowohl in der Gesellschaft als auch in den staatlichen Institutionen. 
Wenn Inklusion laut UN-Behindertenrechtskonvention ein Menschenrecht ist, darf es a) weder 

zeitlich gebunden bzw. eingrenzt, noch b) ohne realistische Kostenanalyse für Mehrbedarfe 

durchgeführt werden. Um das Ziel Inklusion zu erreichen ist es entscheidend, welchen Weg wir 
gemeinsam gehen möchten. 

Im Gesetzesentwurf werden unserer Ansicht nach weder die Parameter für die Umsetzung genau 
erörtert, noch erfolgt eine realistische Kosteneinschätzung. 

Es entsteht der Eindruck, Inklusion soll, koste es was es wolle, umgesetzt werden. 

Meine Damen und Herren, so funktioniert Inklusion nicht! 
Im gesamten Bundesgebiet gibt es mehrere Negativbeispiele, bei denen eine radikale 

Durchsetzung von Inklusion nachträglich Korrekturen in der Bildungspolitik zur Folge hatte (z.Bsp. 

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen). 

Warum müssen wir die gleichen Fehler machen, anstatt davon zu lernen? Lassen Sie uns, die 
Betroffenen, die Schüler, die Eltern, die Lehrer und Pädagogen aus diesen Erkenntnissen lernen 

und ehrlich am Prozess der Inklusion teilhaben. 
Der Gesetzesentwurf ist unserer Ansicht nach in verschieden Inhalten eher kontraproduktiv und 

würde die derzeitige Situation an allen Schulen verschärfen statt verbessern. 
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Zu: Artikel 1 Änderung des Schulgesetzes Abs. (2) 

Hier wird der Auftrag für gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung als 

vorrangig festgeschrieben. 

Aber ohne die erforderlichen personellen, sächlichen und räumlichen Ressourcen und 

individuellen Rahmenbedingungen wird der gemeinsame Unterricht so nicht funktionieren und die 

Schulen sowie die Lehrer schlichtweg überfordern. 

Dieses Problem wird aber im Gesetzentwurf inhaltlich nicht berücksichtigt. 

Im Bezug auf die individuellen Rahmenbedingungen fehlen der Novelle ausführliche Richtlinien um 
bedarfsorientiert mit dem Kind zu arbeiten. 

Mit der Gesetzesnovelle wird Kindern mit Defiziten bzw. deren Eltern und Sorgeberechtigten, 

die Möglichkeit zur freien Entscheidung genommen. Alle Kinder sollen grundsätzlich an einer 
regulären Schule eingeschult und erst im Nachgang geprüft werden, ob ein sonderpädagogischer 

Förderbedarf vorliegt. Im Falle des Förderbedarfs „Lernen" sogar erst nach der 

Schuleingangsphase. Dieses darf aber nur der Schulleiter einleiten. (§8a Abs. 2) 

Zum Wohle des Kindes sollte es jedem Betroffenen zu jeder Zeit möglich sein, einen Antrag für ein 

Gutachten auf sonderpädagogischen Förderbedarf zu stellen. 

Sie lassen es sich ja auch nicht vorschreiben, wann Sie zum Arzt gehen sollen. Wenn es ihnen nicht 

gut geht, gehen Sie. 
Unsere Kinder brauchen von Anfang an eine solide Basis, um sich Stück für Stück frei entfalten zu 

können. 

Des weiteren wird eine Zurückstellung des Schulbesuchs für ein Jahr nur noch in Ausnahmefällen 
und mit ärztlichen Attest genehmigt. Das können wir so nicht akzeptieren! Hier wird der Elternwille 

völlig ignoriert. (§18 Abs. 3) 

Problematisch wird es aber dann, wenn die Kinder an eine Förderschule gehen sollen. Denn laut 
dem Gesetzesentwurf sind, bis auf Förderschulen für geistige Entwicklung, im Laufe der Zeit alle zu 

Beratungs- und Unterstützungszentren ohne eigene Schüler geworden. (4.13 Abs. .1. Satz 4 in Verbindung mit §7a 

Abs. 2 Satz 4, Begründung zum Gesetzesentwurf S. 73) 

Was passiert mit Kindern, die nicht im gemeinsamen Unterricht inkludierbar aber auch nicht an 
Förderschulen für geistige Entwicklung beschulbar sind? 

Auch diese Kinder haben ein Recht auf Bildung! Alle Kinder müssen in der Gesetzesnovelle 

berücksichtigt werden, auch wenn Sie prozentual gesehen in der Minderheit stehen. 

Das macht ja auch unsere Demokratie aus: Den Schutz der Minderheiten. 
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Der Bildungsgang Lernen soll im Entwurf des Schulgesetzes entfallen und der Förderschwerpunkt 

erst nach der Schuleingangsphase bis Klasse 8 möglich sein. (§7a Abs. 5) 

Diese Kinder haben eine Lernstörung bzw. Lernbehinderung. Es reicht nicht ihnen einfach nur 

Nachhilfe zu geben. 

Kinder mit einer Lernbehinderung haben durchschnittlich in allen Bereichen kognitive 

Einschränkungen, die ein besonderes Bildungs- und Lernangebot benötigen — also einen eigenen 

Bildungsgang notwendig machen. Sie müssen Gelegenheit haben viel zu wiederholen und zu üben. 

Sie benötigen in Ihrer Förderung einen hohen Praxisanteil, der im gemeinsamen Unterricht mit 

akutem Lehrermangel nicht umsetzbar ist. 

Förderschulen in diesen Bereichen müssen erhalten bleiben. Jedes Kind ist individuell. Und nicht 

jedes Kind mit den oben genannten Förderschwerpunkt ist regel beschulbar. 

Die sehr guten Entwicklungsfortschritte, die Schüler an Förderschulen vollziehen, basieren auf 

einer fundierten, teil-ziel differenzierten Diagnostik in den wesentlichen Lernbereichen und vor 

allem auf die Einarbeitung neuster methodischer (praxiserprobter) Modelle in der Förderung von 

Kindern mit hohen Förderbedarf sowie in der heilpädagogischen Beziehungsgestaltung, in dem das 

Kind in seinen Entwicklungspotentialen erkannt wird. 

Und da haben wir noch nicht einmal die Förderung von hochbegabten Schülern bedacht. 

Wenn Inklusion so umgesetzt wird, wie in der derzeitigen Fassung der Novelle vorgesehen, ist 

anzunehmen, dass eine Schulklasse von mindestens 22 Kindern, wahrscheinlich 4 Kinder mit 

emotional sozialer Entwicklungsstörung, 3 Kinder die sozial auffällig sind (durch ein schwieriges 

Elternhaus), 3 Kinder mit Migrationshintergrund, 2 Hochbegabte, 3 introvertierte und hoffentlich 7 

„normale" Kinder haben. 

Dies ist dann aber keine inklusive Klasse mehr, sondern eine offene Förderschulklasse. 

Und wie sollen die Schulen dies stemmen, bei akutem Lehrermangel? 

Die Frage ist dabei auch, was den Lehren abverlangt wird im Bezug auf den Diagnosen der 

einzelnen Kinder? Kann ein Lehrer adäquat handeln, wenn Ihm ggf. einzelne Diagnosen nicht 

bekannt sind? Wie soll ein Lehrer dies alles umsetzen, um dem Kind bedarfsorientiert gerecht zu 

werden? 

Weiterhin ist nicht abzusehen, wann der aktuelle Lehrermangel (fachlich und pädagogisch) 

beseitigt ist, so würde das Durchsetzen der Inklusion in dieser Form zum unglücklichsten Zeitpunkt 

erfolgen. 

Der Gesetzesentwurf stellt alle am Kind Beteiligten vor unlösbare Aufgaben. 

Um Inklusion also so umzusetzen, wie es die Novelle vorsieht, müssten alle Schulen in den Stand 

von Förderschulen versetzt werden. Dies kostet Geld. In der Novelle wird aber damit gerechnet, 

dass die Kosten für den gemeinsamen Unterricht - Zitat: „konstant bleiben". Auch bei dem 

personellen Mehraufwand, geht die Regierung davon aus das die Kosten „konstant bleiben". Das ist 

für uns nicht nachvollziehbar! 
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Auch können wir nicht verstehen, warum gut ausgestattete Förderschulen zu Schulen ohne Schüler 

umfunktioniert werden. 

Denn dies bedeutet im gleichen Zuge, dass reguläre Schulen wie Förderschulen aus zu statten sind. 

Was ist mit Ausstattung gemeint? Zum Beispiel: Barrierefreiheit, Rückzugsräume, Teilungsräume, 

größere Räume, Schallschutzräume, 2-Pädagogen-Systeme oder auch Team-teaching  (die 

Anwesenheit von 2 Erwachsenen in einer Klasse), Materialien und Möbel für Kinder mit anderen 

Bedürfnissen, mehr Sonderpädagogikstellen, kleinere Klassen,  Integrations-  bzw. Schulhelfer/-

begleiter u.v.m. 

Diese Mehrbelastungen gehen auf Kosten aller Bürger und Kommunen. Jene zusätzlichen Kosten, 

die perspektivisch in der Novelle nicht berücksichtigt wurden. 

Es erschließt sich uns nicht, warum der gemeinsame Unterricht Vorrang hat mit Ausnahme an 

Förderschulen. Denn es gibt Beispielhafte, mit dem deutschen Schulpreis ausgezeichnete 

Förderschulen die umgekehrte lnklusion erfolgreich umsetzen. 

(z.Bsp. das Evangelische Schulzentrum Martinschule aus Greifswald - 2018) 

Schulen ohne Schüler sind zudem, nach Definition, keine Schulen mehr und müssten also im 

Haushaltsplan der Schulträger anders verwaltet werden. Was ist dann mit Fördermitteln? 

Für den Haushalt der jeweiligen Schulträger und Kommunen ist dies aber sicher nicht 

unbedeutend. Wir sprechen hier von Fahrtkosten, Kosten von Umbaumaßnahmen und so weiter. 

Zu §8a Gemeinsamer Unterricht, Feststellungsverfahren 

Abs. (1) „Gemeinsamer Unterricht findet in den allgemeinen Schulen in enger Zusammenarbeit 

mit den Lehrern und Sonderpädagogischen Fachkräften der Förderschule statt. Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf werden dabei zielgleich oder zieldifferent unterrichtet. Bei 

ziel-gleichem Unterricht werden die Schüler nach den für die allgemeinen Schulen geltenden 

Lehrplänen und Vorschriften unterrichtet." 

Unabhängig vom sonderpädagogischem Förderbedarf werden Kinder zielgleich unterrichtet. Was 

ist mit den Nachteilsausgleichen? Diese werden in der Thüringer Schulordnung wieder nur als 

„Kann- Bestimmung" deklariert. Fallen die komplett weg? Wird dann noch jedes Kind individuell, 

bedarfsorientiert unterrichtet und gefördert? 

WIR BITTEN UM DETAILLIERTE, VERBINDLICH FESTGESCHRIEBENE BESTIMMUNGEN FÜR 

NACHTEILSAUSGLEICHE! 
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Des Weiteren brauchen wir genaue Vorgaben wie Lehrer zu agieren haben, wenn Sie an Ihrer 

Schule ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichten. 

Es muss den Lehrern die Zeit eingeräumt werden, sich in das gesamte sonderpädagogische 

Fördergutachten einzulesen und damit auseinander setzen zu können. Dazu bedarf es weiterer 

personeller Ressourcen, um unter anderem auch die psychische Gesundheit der Lehrer zu stärken.  

Welter  heißt es: 
„Organisatorische und methodische Abweichungen sind zulässig, soweit es der 

sonderpädagogische Förderbedarf erfordert." 

Das ist ebenfalls eine „Kann-Bestimmung". 

Eltern haben dabei keine rechtliche Handhabe, um für Ihr Kind bedarfsorientiert das Recht auf 

Bildung einzufordern. 

Wir fordern eine genaue Definition von Gesetzen, auf die sich Eltern berufen können. 

Auch heißt es weiter: 
„Liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass dem Anspruch des Schülers auf individuelle 

Förderung ohne eine sonderpädagogische Förderung nicht ausreichend entsprochen werden 

kann, kann das Feststellungsverfahren im Ausnahmefall auch auf Beschluss der Klassenkonferenz 

nach Anhörung der Eltern eingeleitet werden. Im Rahmen des Feststellungsverfahrens erstellt 

der Mobile Sonderpädagogische Dienst ein Gutachten über das Vorliegen und die Art des den 

sonderpädagogischen Förderbedarfs (sonderpädagogisches Gutachten). Ein 

sonderpädagogischer Förderbedarf im Lernen kann frühestens am Ende der Schuleingangsphase 

festgestellt werden." 

Die Schuleingangsphase dauert 3 Jahre und Sie deklarieren, das frühestens am Ende dieser, ein 

sonderpädagogischer Förderbedarf im Lernen festgestellt werden kann. 

Was passiert mit einem Kind, bei dem bereits im ersten Halbjahr ersichtlich ist, das der 

Förderschwerpunkt Lernen erreicht wird? Läuft dieses dann 3 Jahre ohne Förderung? 

Abs. (3) „Auf der Grundlage des sonderpädagogischen Gutachtens sowie nach Maßgabe der 

vorhandenen oder mit vertretbarem Aufwand zu schaffenden personellen, sächlichen und 

räumlichen Voraussetzungen legt das zuständige Schulamt für den Schüler den nächstgelegenen 

geeigneten Lernort im gemeinsamen Unterricht im Einvernehmen mit dem zuständigen 

Schulträger fest." 

Der „ehrliche" Elternwille wird nicht berücksichtigt! 
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Weiter heißt es: 
„Hierzu kann die am Schulamt installierte Steuergruppe, welche über das Vorliegen der 
notwendigen Voraussetzungen nach Satz 1 berät, einbezogen werden. Kann ein geeigneter 
Lernort an einer allgemeinen Schule nicht ermittelt werden, besucht der Schüler eine 

Förderschule." 

Wir fragen uns Welche? Da alle Förderschulen, ausgenommen geistige Entwicklung, zu 

Förderzentren ohne Schülern umfunktioniert werden sollen. 

„Abweichend von der Festlegung nach Satz 1 ist nach ausführlicher Beratung der Eltern durch 
das zuständige Schulamt unter Berücksichtigung des Elternwillens (§ 3 Abs. 1 Satz 1) der Besuch einer 

Förderschule möglich." 
Wieder nur eine „Kann-Bestimmung" 
Es erschließt sich uns auch nicht, dass der § 3 Abs. 1. Satz 1. Mit dem § 8a in Verbindung gebracht 

wird. 
(§3 Abs. 1 Der Bildungsgang ist ein schulisches Lehr- und Lernangebot, dessen Unterrichtsorganisation und Anforderungen das Erreichen eines 

bestimmten Abschlusses ermöglichen.") 

Es entsteht der Anschein, dass der Elternwille Berücksichtigung findet, aber schlussendlich legt das 

zuständige Schulamt den Lernort fest. 

Abs. (4) „Das für das Schulwesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, Einzelheiten 
1. zur Beschreibung und Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs," 

Wir sind der. Überzeugung, dass in die Parameter für das sonderpädagogische Gutachten, auch die 

medizinischen Aspekte wie feste Diagnosen mit einfließen müssen, da das vorherrschende 

Handicap ausschlaggebend ist für die Defizite. 

„2. zur sonderpädagogischen Förderung, 

3. zur sonderpädagogischen Ferienbetreuung sowie 

4. zur Zusammensetzung, zur Organisation und zu den Aufgaben der Steuergruppe nach Absatz 3 Satz 2 

durch Rechtsverordnung zu regeln." 

Zu §13 Schulen und Schulträgerschaft 
Abs. (1) 
„...Förderschulen gelten abweichend von Satz 4 auch dann als Schulen, wenn sie ausschließlich 
Schüler fördern, die ein Schulverhältnis zu einer allgemeinen Schule begründet haben." 
Hier wird der Begriff „Schule" neu definiert, um „Schulen ohne Schüler" auch dann als Schulen 
bezeichnen zu dürfen, auch wenn sie im eigentlichen Sinne keine mehr sind. Schule wird laut 
Duden als ein Lernort definiert, an dem Schüler unterrichtet werden. Da stellt sich die Frage: geht 

das? Und sind dann Schulen ohne Schüler keine Schulen mehr und müssten also im Haushaltsplan 

der Schulträger anders verwaltet werden? Was ist dann mit Fördermitteln? Für den Haushalt der 

jeweiligen Schulträger Kommunen ist das aber sicher nicht unbedeutend. Wir sprechen hier von 

Fahrtkosten, Personalkosten, Kosten von Umbaumaßnahmen und so weiter. 
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Zu §15 Gastschulverhältnis, Zuweisung 
Abs. (4) „Das zuständige Schulamt kann einen Schüler, auch abweichend von § 14, nach 
Anhörung der Eltern und der betroffenen Schulträger einer bestimmten Schule zuweisen" 

Hier wird Elternwille suggeriert, aber tatsächlicher Entscheidungsträger bleibt das Schulamt. 

Aus der, dem Gesetzesentwurf angegliederten, Begründung zu §36 heißt es - Zitat: 

„Grundsätzlich erfolgt das Feststellungsverfahren zur Überprüfung des Vorliegens eines 
sonderpädagogischen Förderbedarfs für alle Schüler durch den Mobilen Sonderpädagogischen 
Dienst der Staatlichen Schulämter.,,„ 
Wir würden es befürworten, das ein unabhängiger Begutachtungsträger, für das 

sonderpädagogische Gutachten für alle Schulformen eingerichtet würde. 

Zu Artikel 2 §4.1 a Klassen- und Schulgrößen 
Abs. (1) „Grundschulen umfassen mindestens 80 Schüler. Die Mindestschülerzahl der 
Einzuschulenden beträgt 22 Schüler. Die Mindestschülerzahl in den Klassenstufen 1 bis 4 beträgt 
durchschnittlich 18 Schüler je Klasse der Schule." 
Hier wird kein Unterschied mehr zwischen Land und Stadt gemacht. Das ist für uns nicht 

nachvollziehbar. Eine Mindestschülerzahl von 22 Kindern zur Einschulung ist im ländlichen Raum 

absolut unrealistisch und führt einen Großteil der Grundschulen in Existenznot und letztendlich zu 

Schulschließungen. Auch ist nicht klar, warum lediglich nur 2 Kinder mit Förderbedarf doppelt 

gezählt werden. (Artikel 2 §41b Abs. 2) Es müssen alle Kinder mit Förderbedarf berücksichtigt 
werden. Dazu kommt noch, dass ein Förderbedarf im Bereich Lernen, laut Gesetzesentwurf, erst 

nach der Schuleingangsphase festgestellt werden kann. Dies führt dazu, dass diese Kinder in der 

Grundschule keine Berücksichtigung finden. 

Der Schulbestand im ländlichen Raum würde stark dezimiert werden. Allein in diesem Bereich 

würden wir entgegen anderer Bundes- und Landeskonzepte, deren Strategien der Wiederbelebung 
des ländlichen Raums dienen sollen, entgegen wirken. Weiterhin würden die Eltern in ihrem freien 

Elternwahlrecht der Beschulung des Kindes beschnitten und müssten gezwungenermaßen diese 
Kompetenz an das Schulamt abtreten. An dieser Stelle verweisen wir auf Artikel 6 des 

Grundgesetzes, Abs. 2, welches ausdrücklich besagt: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das 

natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht 

die staatliche Gemeinschaft." i. V. m. Artikel 22 der Landesverfassung des Freistaates Thüringens 

heißt es weiterhin: „Das natürliche Recht und die Pflicht der Eltern, Erziehung und Bildung ihrer 

Kinder zu bestimmen, bilden die Grundlage des Erziehungs- und Schulwesens. Sie sind insbesondere 

bei dem Zugang zu den verschiedenen Schularten zu achten." 

Zu den weiteren Richtlinien für Klassen- und Schulgrößen verwiesen wir auf die Stellungnahme der 

Landkreise. 
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Anzumerken ist noch, dass die Inklusion durch andere Behörden z.B. im sozialen Bereich 

verhindert wird. In Gera, zum Vergleich, wird der Antrag auf Schulbegleiter nach §35a nur mit 

vorliegendem sonderpädagogischen Förderbedarf bearbeitet. 

Wenn „Gute Bildung für alle — Schule vom Kind her denken" das Ziel der Gesetzesänderung ist, 
dann bitten wir Sie, zum Wohle aller Kinder noch einmal nachzubessern. Die Rahmenbedingungen 

für eine gelungene Inklusion sind umfangreicher und vielschichtiger als es die Novelle vorsieht. 

Der Vorstand 

Gera, den 31.01.2019 
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